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Tagesordnungspunkt:

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII

Beschlussvorschlag:

Nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit § 25 AG-KJHG NRW wird gemäß Vorlage Nr. 
15/1610 die "Give e.V., Gesellschaft für interkulturelle Verständigung", Nordring 92, 
50171 Kerpen, als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

D A N N A T
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Zusammenfassung 

 

Der Verein „GIVE e.V. (Gesellschaft für interkulturelle Verständigung e.V.)“, Nordring 52 

in 50171 Kerpen beantragte mit Schreiben vom 11.01.2023 die überörtliche Anerkennung 

als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII durch den Landschaftsverband 

Rheinland.  

 

Der Antragsteller ist in den Städten Kerpen und Bergheim tätig und beschäftigt derzeit 27 

ehrenamtlich tätige Mitarbeitende. 

 

Da das Bestehen der Anerkennungsvoraussetzungen bis zum Jahr 2020 rückwirkend 

nachgewiesen worden ist, hat der Verein einen Rechtsanspruch auf eine Anerkennung als 

freier Träger der Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII.  
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Begründung der Vorlage Nr. 15/1610: 

 

Der „GIVE e.V.“, mit Sitz in Nordring 52, 50171 Kerpen beantragte mit Schreiben vom 

11. Januar 2023 die überörtliche Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß 

§ 75 SGB VIII durch den Landschaftsverband Rheinland.  

 

Der Vereinszweck wird in § 3 Nr. 11 der Satzung wie folgt beschrieben: „Zweck des Ver-

eins ist die Betreibung von Kinder-und Jugendhilfe iSd Aufgaben des Kinder- und Jugend-

hilfegesetzes, ...“ 

(Nähere Ausführungen s. § 3 der Vereinssatzung). 

 

Der Antragsteller ist in den Städten Bergheim und Kerpen tätig und beschäftigt derzeit 27 

ehrenamtlich Mitarbeitende. 

 

I. 

Für die Anerkennung ist gemäß §§ 75 III SGB VIII, 25 I Nr. 2 AG-KJHG-NRW „das Lan-

desjugendamt nach Beschlussfassung des Landesjugendhilfeausschusses zuständig, 

wenn der Träger der freien Jugendhilfe seinen Sitz im Bezirk des Landesjugendamtes hat 

und vorwiegend dort in mehreren Jugendamtsbezirken tätig ist. Gehören diese zu dem-

selben Kreis, ist anstelle des Landesjugendamtes das Jugendamt dieses Kreises zustän-

dig“. 

Da der Antragsteller zwar ausschließlich in zwei Mitgliedskörperschaften des Rhein-Erft-

Kreises tätig ist – Bergheim und Kerpen -, der Rhein-Erft-Kreis aber kein eigenes Jugend-

amt vorhält, ist die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland gegeben. 

 

II. 

Gemäß § 75 SGB VIII ist für eine Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe durch 

das Landesjugendamt als Voraussetzung erforderlich, dass der Träger: 

1. eine juristische Person oder Personenvereinigung ist, 

2. die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig ist, also die Entwicklung und Erziehung 

junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-

sönlichkeit fördert, 

3. gemeinnützige Ziele verfolgt 

4. sowie aufgrund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten lässt, 

dass er einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Ju-

gendhilfe zu leisten imstande ist und 

5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet. 

 

Zu 1. 

Als eingetragener Verein ist der Antragsteller eine juristische Person. 

 

Zu 2. 

Der Vereinszweck wird in § 3 wie folgt beschrieben: „Zweck des Vereins ist in Nr. 3 die 

Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich Studentenhilfe“. Dieser 

Zweck wird konkretisiert durch die in § 3 Nr. 11 bestimmte Betreibung von Kinder- und 

Jugendhilfe iSd Aufgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 

Zum Leistungsangebot des Antragstellers gehören u.a. Kinder- und Jugendgruppen, Kin-

der- und Jugendtreffs, monatliche Großveranstaltungen, Veranstaltung von Ferienpro-

grammen und Hausaufgabenhilfe. 
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An einer Tätigkeit im Bereich der Jugendhilfe besteht insoweit kein Zweifel. 

 

Zu 3. 

Durch Freistellungsbescheid des Finanzamtes Bergheim vom 17.03.2016 wurde der Ver-

ein von der Körperschafts- und Gewerbesteuer freigestellt. 

Die Gemeinnützigkeit ist somit zu unterstellen. 

 

Zu 4. 

Aufgrund der dargelegten Finanz-, Personal- und Raumsituation bestehen keine Zweifel 

an den fachlichen und personellen Voraussetzungen, die einen nicht unwesentlichen Bei-

trag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe erwarten lassen. 

 

Zu 5. 

Zweifel an einer grundgesetzkonformen Arbeit bestehen nicht. 

 

III. 

Sind die unter II. aufgeführten Voraussetzungen seit mindestens drei Jahren erfüllt, so 

hat der beantragende Jugendhilfeträger einen Anspruch auf eine Anerkennung als freier 

Träger der Jugendhilfe. 

Da das Bestehen der Anerkennungsvoraussetzungen bis zum Jahr 2020 rückwirkend 

nachgewiesen worden ist, hat der Verein einen Rechtsanspruch auf eine Anerkennung als 

freier Träger der Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII. 

 

In Vertretung  

 

D A N N A T 

 



SATZUNG DES VEREINS

§1-Name
Dcr Verein liihrt dcn Namen Gcsellschaft für interkulturelle Verständigung Kerpcn.

Er soll in das Vereinslcgister eingetragcn rverden und trägt dann den Zusalz "e.V."

§2-Sitz
Der Sitz des Vereins ist Ketpen

1al

§ 3 - Zweck des Vereins
Der Verein verfblgt ausschließlich und unmittelbar gcn,einnützige Zllecke im Sinne dcs

Abschnitts ..steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zwecke dcs Vcreins sind

l . die Förderung internationaler Gesinnung- der 'l oleranz auf allen Gebieten der Kultur
und des Völkervcrständigungsgedankens.

2. die förderung,lcr Ruligiorr.

3. der Fiilderung dcr Erziehung. Volks- und BelulibildLrng cinschließlich der Studenten-

hilfe und

4. die allgemeine liör'derung des demokratischen Staats$'esens.

Dcr Satzungszrveck wird verwirklicht insbesondere durch:

l. Vermittlung ur,d Publikation von Infbnnationen bezüglich des Islam im Allgerneinert

und seincr Beziehung zu den Weltreligionen des Clhristentums und dcs.ludcntums im Be-

sonderen. lnsbesondcre soll hierbci aufgezeigt werden. dass die vorgenannten Religiott

nur dem Ziel des welt*,eiten Friedens dienen können und dürf'en. Der religiösen Radika-

lisierung und dcr Instrumentalisiclung der Religioncn fiir politische und terroristische

Zu,ccke soll insbesondere durch Zusanrmenarbeit mit öil'entlichcn Stellen aktiv entge-

gengeu,irkt rvcrdcn.

2. Inrerk u ltureller und lntercligiöser Dialog in den Thcrncnbereichen der l'an-rilien-, Bil-
dungs- und lrriedcnsarbeit rnit allen interessieften Ciesprächspartncrn. Gemeinsame Basis

ist die gegenseitigc Anerkennung. dcr Rcspekt ,u oreinander und das Vcrständnis fiirei-

nander.

3. Publikation dcr heiligen Schrili (Koran) und seiner zcitgemäßen Auslegung in der

deutschen und türkischen Splachc. Eventuell Erweiterung dcs Splachangebots auf An-

Iiage.

4. Aktive Förderung des demokratischen Verständnisses dcr muslimischen Bevölkerung

um aufzuzeigen. dass die Grundprinzipicn des deutschen und europäischcn Gemeinu'e-

sens. insbesondere irn Hinblick aul'Grund- und Menschenrechte. als gemeinsamc Wcfie

den vorgenannten Religionen und Kulturen immancnt sind.

5. Organisation finanziellel und humanitärer Hilfen fiir notbedürliige Menschen im In-

und Ausland.



6. Einrichtung von Schulcn. Nachhilfe- und Religionskursen und sonstigen Bildungs-

und Wissenschatisinstitutionen.

7. Einrichrung von lnternaten fiir Schüler und Studenten.

8. Eröff-nung von Kinderkrippen, Kindertagesstätten. Familienzentren. Bibliotheken.

9. Hillestellung liil Migranten und insbesondcre deren Kinder bei der Erlernung der

deutschen Sprache. Integrationshilfi tiir in Deutscl,land lebende Migranten. insbesondere

Jugendlichc M igranten.

10. Organisation von Konferenzen r:nd Seminarcn; Veröl'I'entlicl, ungen von Broschürcn.

Zeitungen, Zcitschriften und Llüchcrn.

I l. Betreibung von Kinder- und Jugendhilf-e i.S.d. Aulgabcn des Kinder- und Jugendhil-

I'egcsctzes (derzeit § I Abs. 3 SGB XIII).

I2. Kooperation mit gemeinnützigcn Organisationen. dic sich die kulturelle Vielfält und

den interkulturellen Dialog sou ie die Wohl- und Mildtätigkeit zum Ziel gesetzt haben.

13. Finanziclle Unterstützung von in- und auslänclischcn Schülern und Studenten durch

einmalige oder' daucrhafie Zahlungcn.

14. Filrderung der'l'olcranz. Solidarität. kr:lturellen Viellält. intcrkulturellen Kompetenz

und der demokratischen IVI itr elant\\ortung der deutschen Gcsellschaft.

§ 4 - Gemeinnützigkeit
l. Der Verein ist selbstlos tätig. Er vcrfirlgt nicl,t in c|ste| Linie eigen$ irtschafiliche

Zr,,'ecke.

2. M ittel des Velcins dürI'en nur fiir satzungsgernälJe Zu,ccke verwendet u'erden. Die

Mitglieder erhalten keinc Zunendungen aus Mitteln des Verejns.

3. Es darf keine Person durch Ausgaben. die dem Zu,eck clel Kär'pcrschaft flemd sind.

odel durch unverhältn isrnüßig hohe Vcrgtitungen. begtinstigt werden.

§ 5 - Mitgliedschaft
l. Neben der Mitglicdschaft im Verein gibt es eine nicht st irnmberechtigte Fördern.rit-

gliedschaft.

2. Die Mitglieder bilden den Verein inr Sinne des BGB.

3. Mitglieder können nur natürliche Personen. Fördcün itglieder kännen souohl natürli-

che wic juristische Personen u,erden.

,1. Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich an den Vorstand des Vereins zu lielttcn. Übcr

dic Aufhahrne der Mitglieder und Fördcrrnitglieder entscheidet cler Vorstand. Mit der

Aufnahmc crkennt das N4itglied / Fiirderrnitglicd die Satzur,g des Vereins an.

5. Die Förderm itgliedcr unterstützen dic Aktivitäten des Vet'eins aktiv bzw. finanziell.

Sic sind nicht stimmberechtigt nach § 8 Abs.2. Die Fördcnr itglieder erklären bei Eintritt

in den Vcrein verbindlich. in w'elcher Form sie die Aktivitätcn des Vereins nnterstützen

uollen. Sie können bis zum 15. eincs Monats liir das Ende des darauffblgenden Monats



durch scl,rililiche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstandcs aus dem Vereitt

austreten. Sic können bis zurn 15. eines Monats flil das Ende des gleichen Monats in Ab-

sprache mit eincm Mitglied dcs Vorstandes ihre bei Eintritt gegebenc Erklärung ändeln.

6. Ein Mitglied kann bis zum 15. eincs Monats 1ür das Ende des daraul'fo lgenden Monats

durch schrililiche Erklärung gcgenüber einem Mitglied des Vorstandcs aus dem Verein

austrcteIr.

7. Mitglieder und Färdermitglieder können aus dem Vcrcin ausgeschlossen werden.

wenn sie schuldhaft in grober Weise die lnteresscn des Vereins verletzt habcn. Mitglieder

können darüber hinaus ausgeschlosscn u'erden. wenn sic sich mit der Zaltlung von min-

dcstens zr.vei .lahrcsbeitr'ägen in Rückstantl belindcn. Über dcn Ausschluss beschlicßt der

Vorstand.

§ 6 - Rechte und Pflichten der Mitglieder
l. Jedes Mitglied und Fördermitglied hat das Recht. an der M itgliederversammlung teil-
zrrnehmen.

2. Die Mitglieder sind verplliclrtct. die in § 3 genannten Bcstrebungen und Aulgaben des

Vereins in jeder Weise zu fijrdern und dcn im Rahmen dieser Satzung gcfässten Be-

schlüssen nachzukommen.

3. Die Mitgliecler sind vcrpflichtet. die zur l)cckung der Aul\r'endungen dcs Vcreins vom

Vorstalld t'cstgesetzten M itgliedsbeit|äge zu entrichten. Die Beiträge sind 1ällig zum

3l .01 . icdcn .lahres.

zl. Die Förderrn itglieder sind verpllichtet. ihrcr LJ nterstützungserk lärung itn Rahmcn des

§5Abs.5nachzukommen.

§7 Mitgliederversammlung
Organe des Vereins sind:

1. die Mitgliederversammlung (§8)

2. der Vorstand (§9)

3. der Beirat (§ l0)

§ 8 - Mitgliederversammlung
l. Die Mitgliederversamm lung ist das oberste Organ des Vereins. Sie beschlielJt über alle

Angelcgenheiten des Vcreins, sorveit nicht dic Satzung die Zuständigkeit eines andercn

Organs festlegt. Ihr obliegen insbesondcrc tblgende Aufgaben:

a. Feslstellung und Andelung del Satzung

b. Aufstellur,g der Grurndsätze liir dic Arbeit des Vereins

c. Walrl.lcr Vor.tand.mitu licJcr

d. Entgegcnnahn.re cles Gcschäflsbelichts des Vorstaudes

e. Entlastung des Vorstandes



t. Auflösung des Vereins

2. .ledes anuesende Mitglicd ist stimmberechtigt.

3. Die ordentliche M itgliederversammlung u'ird auf Beschluss dcs Vorstandes vom/von

der Vorsitzentlen oder seinem/seinel Stellvertreter/in einmaljährlich im ersten Halbjahr

einbcrufin. Außerordentliche Mitgliedelversamm lungen sind cinzuberufen. u,enn es der

Vorstand beschließt oder wenn Mitglicder odel Fördermitglieder. die zusanrmen mindes-

tens ein Fünlicl dcr Mitglieder vel'treten. es untcr Angabe der 'l agesordnungspunkte be-

antragen.

,1. Die Einladungen zu M itgliedcrvcrsammlungen müssen untcr Angabe der 'l'agesord-

nung mindcstens zu,ei Wochen vorher an dic Mitglieder versandt lvcrdcn.

5. Anträge auf Ergänzung dcr Tagesordnung sind mindestens cine Woche vor der Mit-
gliederversammlung dern/der Vorsitzenden schrifilich einzureichen. Sie sind vom/von

der Vorsitzenclen aul'die Tagcsordnung zu setzen.

6. Die M itgliederversamm lung wit'd vom /von der Vorsitzendcn. bei dessen/cleren Ver-

hinderung von dem/der ste I lv ertretenden Vorsitzenden gclcitet: ist auch dieser/diese ver-

hindcn. wählt die Mitglieden ersammlung eine,/n Versamt.n lungsleiter/in. Der/die Schrift-

fiihrer/in oder ein/e vom/von der Versammlungsleiter/in bestimmte/r Vertrcter/in fiihrt
das Protokoll.

7. Dic M itgliederversamnr lung ist beschlussfähig. wenn rrclrr als die Hälfte del Mitglie-
der anwesend sind.

8. Beschlüsse der M itgliederrersanrm lung bedürt'en der Mehrheit der abgegcbcnen

Stimmcn- u obei Stimmenthaltungcn nicht gezählt werden. Zu Satzungsätrdet'ungen ist

eine Zr'veitlrittehrehrhcit. zul Andertrng des Veteinszlcckes und zur Aullösung des Ve r-

eins eine Dreiv ierteLnehlheit allcr Mitglieder er'lbrderlich. Bci fehlender Beschlusslähig-

keit ist inncrhalb von J,1 Tagen eine neue Mitglicdcrversammlung einzubcrufen. die un-

abhängig von der Zahl dcr F,rschienenerr Mitglieder treschlussfähig ist. rvoraulin dcr Ein-

ladung ausdrücklich hingcu,iesen rverden muss.

9. Dic Äbstimrrung erfolgt in der llcgcl durch Handauflreben und Auszählung der Stim-

me n. Äul Antrag kann eine geheinrc AbstiIrrung erlblgen.

10. IJeschlüsse über Satzungsänderungen. dic den Zweck des Vcrcins betreffen. sind vot

dem Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt z*ecks Bcstätigung vorzulegcn. damit die

Gemeinnützigkeit des Vereins im steuerlichen Sinne du'ch die Beschlüsse nicht beein-

1rächrigt ist.

I l. t-Jber jede Mitgliedcrvcrsammlung ist ein Protokoll aulzuttehtnen, das insbesondere

die Beschlüsse zu umlässen hat. Das Protokoll ist vomlvon der Schrit'tfühler/in und ei-

ncm rveiteren Mitglied des Vorslandes zu untcrschreiben. Das Protokoll kann beim/bei

der Schriftführer'/in cingesehen u,erden.

l.l



§ 9 - Vorstand
I - f)er Vorstand besteht aus:

I . dem/der Vorsitzenden

2. dem/der ste llvertretenden Vorsitzenden

3. dem/der Kassierer/in

4. dem/der Schriftfihrer'/in und bis zu drei Bcisitzern/innen

Die Mitglieder des Vorstandes von Nr. I - Nr. ,1 bilden dcn geschäftsfiht'enden Vorstand

im Sinne von .§ 26 BGB. Del Vetein rvird gerichtlich und außergerichtlich durch den/dic

Vorsitzende/n oder den/die ste llv eflretende/n Vorsitzende/n und ein u'eiteres Vot'stands-

mitglied. also ieweils durch zrvei Vorstandsrn itglieder, vcftreten. hn Einzelläll kann cine

E inzelvcftretungsmacht schriftlich erteilt rvcrden. Für Verträge übcr hnmobilien gilt die

Sonderregclurrg des § l2 der Satzung. Die Amtszcit beträgt 2 Jahre. Der Vorstand bleibt

solange im Amt. bis ein neuet Vorstand ger'vählt ist. ßei Bcendigung der Mitgliedschalt

im Velein endct auch das Amt als Vorstand. Wiederrvahl ist zulässig.

2. Die Wahl der Mitgliedcr des Vorstandes eltblgt durch die M itgliederversammlung in

.jeweils getrennten Wahlgängen. Dic Wahl des/der Vorsitzetrdcn und dem/der stellvertle-

tenden Vorsitzenden crfblgt mit Zr'vcidrittelmehlheit der abgegcbcncn Stin,men. Sollte

beim ersten und zr.veiten Wahlgang kein/e Kandidat/in die erforder'liche Stjmnrenmchr-

heit erhalten. gilt beim dlitten Wahlgang als gervählt. wer die meisten Stimmen auf siclt

vereinigt.

3. Der Vorstand übt seine T'ätigkeit ehlenarrtlich aus.4. Der Vorstand kam cinc/n Ge-

schäfis liihrer/in bcstellen. der/dic den Verein nach § 30 BGB vertritt.

5. Der Vorstand lrird vom/von der Vorsitzenden oder bei dessen/deren Abwcsenheit von

dem/der stellvcrtretenden Vorsitzenden einberul'en.

6. Der Vorstand ist beschlusstähig. u'enn mehr als die Hälfte der Mitglieder des ge-

schältsliihrendcn Vorstands an* esend sind.

7. Beschlüsse des Vorstandes müssen mit einlächer Mehrheit gelässt uerden. Übcr dic

Beschlüsse ist cine Niederschrift anzufertigen. die vom/von dcr Vorsitzenden zu unter-

zcichnen ist. Irür die Durchtiihrung der Beschlüsse ist der/die Vorsitzende verantlrortlich.

8. Der Vorstand beruft aul'Vorschlag von Mitgliedern bzw. Förderm itgliedern nach ein-

stimmigem Llcsclrluss die l\4itglieder dcs Be i|ates (rs l0).

i.l



§ 10 - Der Beirat
l. Die Mitglieder des Beirates werdcn vom Vorstand gemäß § 9 Abs. 8 berr"rfen.

2. Mitglieder des Vereins können nicht Mitglieder des Beirats sein.

3. Die Amtszeit eincs Mitgliedes cles [Jeirates beträgt fiinf Jahre. Wiederberuf-ung ist

rrtiglich.

,1. Die Tätigkeit im Beirat erfblgt chrenarntlich. Die Mitgliedcr des Beirats erhalten keine

Geu,innanteile oder sonstigen Zuuendungen aus Mitteln dcs Vereius.

5. Der Beirat wählt aus seiner Mjtte eine/n Sprecher/in. Der/die Sprecher/in des Beiratcs

hat das Rccht. an Sitzungen des Vorstandes tcilzunehmen. Er/Sie ist nicht stimmberech-

tigt.

6. Der Bcirat versammell sich einmal inr.lahr. Der/die Vorsitzcnde des Vereins lädt gc-

meinsam rrit denr/dcr Sprecher/in des ßeirats zu den Versammlungen ein. Die Mitglieder

dcs Beirates haben das Recht zur Tcilnahrne an der MitgJiederversamm lung. Sie sind

nicht stirnmberechtigt.

7. Aulgaben des tscirates:

a) Der Beirat berät den Vorstand in allen *ichtigcn Fragen des Vereins.

b) Der Beirat rvirbl liir rlic tdeen und Ziele des Vclcins in der Öllentlichkcit.

c) Der tleilat hat das Recht. Irnpulse und Anträgc in die M itgliederversanrnr lung einzu-

bringen.

8. Aul'Antrag eines Nlitgliedes entscheidet der Vorstancl melrrheitlich über den Aus-

schluss eines Beiratsn-ritglieds aus dem Beirat.

§ 11 - Abteilungen des Vereins
Innerhalb des Vereines können Abteilungen gebildet werden, die unselbstständige Unter-

gliederungen des Vereins (Gesamtvereins) sind und Teilaulgaben des Vereines wahr-

nehmen. Sie können u.a. nach sachlichen oder geografischen Kriterien gebildet werden.

Die organisatorische Struktur der Untergliederung und ihr Verhältnis zum Gesamtverein

regeln die Vereinssatzung und eine Vereinsordnung (Abteilungsordnung), die von der

Abteilungsversammlung mit einer Mehrheit von Zweidrittel der anwesenden stimmbe-

rechtigten Mitglieder beschlossen und von der Mitgliederversammlung des Vereins mit
einer Mehrheit von Zweidrittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder bestätigt

werden muss.

§ 12 - Immobiles Vermögen des Vereins
L Iür Kaufverträge über Immobilien sowie deren Auflassung ist die gemeinsatnc Vertre-

tung des Vereines durch die gesc hä lts fiihrcnden Vorstandsmitglieder i.S.d. §9 der Sat-

zung erlbrdcrlich.

2. lmmobilien. die der Vcrein kauft. r'r'elden im Grundbuch aul'dcn Natlen des Vereincs

eingetragen.



§ 13 - Auflösung des Vereins

l. Über die Auflösung des Vcreins beschlicßt die M itgliederversamnr lung (\s 8 (l) L).

2. ftn Falle der Autlösung werden dcr Vorsitzende und scin Stellvertreter'- sof'er die

M itgliederversammlung nicht anderes beschlicßt. mit der Liquidation dcs Vereinsvermö-

gens betraLlt.

3. Das bei der Auflösuns des Vereins odcr dem Wegfall steuerbcgtinstigter Zu'ecke nach

Abdeckung der Verbindlichkeiten verblcibcnde Restvermögen des Vcrcins ist an eine

juristische Pelson des öfftntlichen Rcchts odel eine attclere stcucrbegünstigte Körper-

schafi zwecks Verrvcndung Iür die Förderung internationalcr Gesinnung. der loleranz

auf allen Gcbieten der Kultur und des Vtjlkcrvcrständigungsgedankcns. dcr Förderung

der Religion. der Förderung der [rziehung. Volks- und Berulibildung einschlicßlich der

Studentenhill'e undlodel clie allgemcinc Fördelung des ilemokratischen Staats\\,esens zu

iihertrasen.
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